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Schweizerische Nationalspende
Schweizerisches Rotes Kreuz

Die Sammlungen für unsere beiden großen Fürsorgewerke

schreiten erfreulich vorwärts. Es fehlt uns der
Platz zur Veröffentlichung einer langen Liste von
Privaten, Firmen, Vereinen und Auslandschweizern, die
zugunsten unserer Wehrmänner offene Hand gezeigt
haben. Wir wollen lediglich einige größere Gaben
festhalten und bekanntgeben, was bisher von Seiten der
Truppe selbst zur Vermehrung des Sammlungsergebnisses

beigetragen worden ist.

Private spenden!
Frl. B. in Zürich eine Obligation zu Fr. 5000.—.
Mlle A. in Genf Fr. 1000.—.
Herr M. in Schaffhausen, Herr Seh. in Basel je

Fr. 1000.—.
Je Fr. 500.— die Herren F. G. in Zürich, O. N. in

Maienfeld und eine Mme K.
Firmen spenden!

Schweiz. Nationalbank als 1. Bate Fr. 100,000.—.
Aluminium-Industrie A.-G., Neuhausen, Fr. 25,000.—.
Chemische Fabrik Uetikon A.-G. Fr. 20,000.—.
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich Fr. 20,000.—.

«Swiss Knitting Co.», Knechtli & Borel A.-G., Zolli-
kofen, Fr. 5000.—.

J. Langenbach A.-G., Lenzburg, und «Epa» A.-G., Zü¬
rich, je Fr. 3000.—.

Vereine spenden!
Loterie suisse romande Fr. 20,000.—.
Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft Fr. 4000.—.
Schweiz. Skirennen in Gstaad Fr. 2450.—.
Rotary-Club, Bern, Fr. 2000.—.
Comite d'action pour le sport, Geneve, Fr. 1500
«Pro Ticino», Bern, Fr. 1000.—.
Lokomotivpersonal-Verband der Zentralkasse Biel und

Amtsanzeiger-Genossenschaft Nidau je Fr. 1000.—.
Auslandschweizer spenden!

Schweiz. Generalkonsulat in Bombay Fr. 1700.—.
Dr. H. Schuppli, Abilene (Texas), Fr. 446.—.

Truppen spenden!
Drag.Schw.. y2 Tagessold Fr. 187.10.
Inf.R.S. 1/5, III. Kp., Fr. 141.—.

Wir rufen unsere kürzliche Anregung, durch
freiwillige Soldverzichte zur Sammlung beizutragen, in
freundliche Erinnerung!

DAS TESTAMENT DES WEHRMANNES
Von H. G. Stokar, Küsnacht-Zch.

Es gehört mit zur rechten Wehrbereitschaft des
Soldaten, daß er sich über die beiden Fragen klar ist:
1. Welche Gründe sprechen für die Errichtung eines

Testamentes?
2. Welche Formalitäten sind dabei zu erfüllen?

Wir müssen uns darauf beschränken, diese Fragen
so knapp als möglich zu beantworten.

1.
Jedermann, der über ein gewisses Vermögen verfügt

oder eine Lebensversicherung besitzt, muß sich heute
fragen: Welche Schritte habe ich zu tun, um in dieser
Zeit der erhöhten Lebensgefahr meine Finanzen so zu
ordnen, daß für meine Angehörigen und andere mir
nahestehende Menschen oder Institutionen, die ich
bedenken möchte, auf die beste Art gesorgt ist und nach
menschlichem Ermessen Streitigkeiten unter den Erben
vermieden werden?

So landläufig weiß man, daß dies am besten geschieht
durch die Errichtung eines Testamentes, aber man ist
sich zu wenig klar darüber, in welcher Weise die
Erbteilung durch ein Testament beeinflußt werden kann.

Wenn der Erblasser über sein Vermögen in keiner
Weise verfügt hat, so gelten für die Erbansprüche die
Bestimmungen des ZGB Art. 457—462.

Zum Beispiel erben die Kinder, wenn sie allein
zurückgelassen werden, den ganzen Nachlaß zu gleichen
Teilen. Ebenso der Ehegatte, wenn er allein ist. Sind
noch Eltern und Geschwister des Erblassers da, so sind
die Erbansprüche aller Beteiligten ganz genau
festgesetzt im ZGB.

Der zweite wichtigste Begriff ist der Pflichtteil. Der
Erblasser hat das Recht, über einen Teil der gesetzlichen
Erbansprüche anderweitig zu verfügen. Der nicht ab¬

ziehbare Anteil an einem Erbanspruch ist eben der
Pflichtteil. Z. B. betragen die Pflichtteile der Kinder des
Erblassers % ihres Erbanspruches. Der Pflichtteil des
Ehegatten ist 100 % des Erbanspruches, wenn noch
andere gesetzliche Erben neben ihm da sind, 50 %, wenn
er einziger gesetzlicher Erbe ist.

Ein Vater kann also beispielsweise den einen Sohn
auf den Pflichtteil setzen und einem andern Vi mehr
vermachen, weil er bedürftiger ist, während der erste
eine reiche Frau geheiratet hat.

Oder der Mann kann seine Frau auf den Pflichtteil
setzen und die andere Hälfte ihres Erbanspruches einem
langjährigen Geschäftsführer oder einer wohltätigen
Anstalt vermachen.

Oder ein Onkel kann einen Neffen auf den Pflichtteil
setzen und über % seines Erbanspruches aus

ähnlichen Gründen zugunsten eines andern, vielleicht einer
langjährigen Hausangestellten, verfügen.

Dabei spielt nun die Lebensversicherung eine sehr
wichtige Rolle. Erstens verschafft sie dem Nachlaß
sofort verfügbare flüssige Mittel zur Ablösung von
Erbschaftssteuern und andern Verpflichtungen. In vielen
Fällen wird z. B. eine überstürzte verlustreiche
Liquidation damit verhütet.
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Zweitens aber fällt der Umstand oft sehr stark ins
Gewicht, daß eine Lehensversicherungspolice bei der
Erbteilung nur mit ihrem Rückkaufswert unter die im
ZGB enthaltenen Beschränkungen betr. Pflichtteil fällt.

Ueber die ganze Differenz zwischen dem Rückkaufswert
und der Versicherungssumme kann der Erblasser

testamentarisch völlig frei verfügen.
Wenn ein Wehrmann heute eine Lebensversicherung

abschließt und es passiert ihm im Laufe der nächsten
zwei Jahre etwas, so kann irgendeine in einem kurzen
Testament bezeichnete Person oder Institution die ganze
Versicherungssumme bekommen.

In mancher Familie sind Verhältnisse und Bedürfnisse

da, z. B. bei Kindern aus verschiedenen Ehen, die
auf solche Weise mit viel Sorgfalt und liebender
Voraussicht befriedigt werden können.

2.

Welche Formalitäten sind hei der Errichtung eines
Testamentes zu erfüllen?

Das Gesetz verlangt für eine letztwillige Verfügung
gewisse, genau umschriebene Formen, die unbedingt
beachtet werden müssen, andernfalls das Testament nicht
gilt.
a) Das eigenhändige Testament.

Man ist vielfach der Meinung, ohne Mitwirken eines
Notars oder einer sonstigen Amtsperson könne kein
Testament errichtet werden. Das trifft nicht zu, sondern
der bequemste und billigste Weg ist der des eigenhändigen

Testamentes. Es genügt irgendein Stück Papier, auf
welches der Verfügende seinen Willen von Anfang an
bis zu Ende eigenhändig und möglichst klar hinschreibt.
Es muß aber wirklich der letzte Buchstaben von Hand
geschrieben sein, auch Ort, Datum und Unterschrift dürfen

nicht fehlen. Also keine Schreibmaschine und auch
keine Briefbogen mit vorgedruckter Ortsbezeichnung
(z.B. Zürich, den...) verwenden, denn auch der Ort
muß selbst geschrieben sein. Das Testament soll keine
Aenderungen oder Beifügungen anderer Personen
enthalten, sonst besteht die Gefahr, daß es mit Erfolg
angefochten werden kann.

Selbst ein mit Blut auf einen Balken im Schützen¬

graben vorschriftsgemäß geschriebenes Testament kann
Rechtskraft erhalten.

Ein Vorteil dieses eigenhändigen Testaments ist auch,
daß sein Inhalt nur dem Testierenden bekannt zu sein
braucht. Er braucht es auch niemandem zu hinterlegen,
sondern kann es in seinem eigenen Schrank verwahren
und zu jeder beliebigen Zeit abändern oder wieder
vernichten. Zusätze sollen für sich datiert und unterschrieben

werden. Statt durchzustreichen und zwischen die
Zeilen zu schreiben, ist es besser, das ganze Testament
nochmals abzuschreiben.

b) Das öffentliche Testament.
Hier muß neben zwei Zeugen auch die nach dem

entsprechenden kantonalen Recht in Frage kommende
Amtsperson mitwirken, und hierauf wird das Testament
hinterlegt. Die Hinterlegung sichert das Testament vor
böswilligerVernichtung durch interessierte Drittpersonen.
c) Das mündliche Testament, auch Nottestament genannt.

Es darf nur dann dieser Weg gewählt werden, wenn
die andern verschlossen sind: im Augenblicke größter
Lehensgefahr. Im Krieg z. B. im Unterstand oder
Graben, auf dem Marsch oder vor einem Angriff usw., wenn
kein Schreibmaterial zur Verfügung steht oder der
Verfügende es nicht mehr gehrauchen könnte (Verwundung)
und auch keine Urkundspersonen herbeigezogen werden
können. Das mündliche Testament besteht darin, daß
der Verfügende seinen Willen zwei tauglichen Zeugen —
es dürfen dies nicht Verwandte, Handlungsunfähige oder
Analphabeten sein — mitteilt. Diese haben dann die
Pflicht, den also gehörten Willen so rasch als möglich
bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit zu Papier
zu bringen, dabei zu erklären, daß der Erblasser bei der
mündlichen Mitteilung seines letzten Willens im Zustande

der Verfügungsfähigkeit war, und das Dokument
gemeinsam zu unterzeichnen. Hierauf muß das Schriftstück
der zuständigen Amtsstelle übergehen werden. Im
Militärdienst kann dies bei jedem Offizier von mindestens
Hauptmannsrang geschehen. Ein mündliches Testament
fällt dahin, wenn der Testierende nicht stirbt, sondern
wieder die Möglichkeit erlangt, ein eigenhändiges oder
öffentliches Inventar zu errichten.

Ein Ehrentag der Bäckerkompanie
(Eing.) Die in unsefm Städtchen seit dem letzten

Spätherbst kantonnierende Lw.Bäoker-Kompanie begeht heute
schlicht und ruhig den Tag, wo sie ihr l'000,000stes Soldatenbrot

seit Beginn des Aktivdienstes gebacken hat. Diese
Leistung ist zustandegekommen ohne eine einzige begründete
Reklamation und mit jener Selbstverständlichkeit, mit der die
Verpflegungstruppe ihre nicht immer wohlverstandene Pflicht
erfüllt. Die Bäcker-Kompanie hat ihren Gruß dem unbekannten
Soldaten, der diese millionste Brotportion verzehrt, dadurch
zum Ausdruck gebracht, daß sie eigenhändig durch ihren
fachkundigen Bäckereioffizier ein Soldsäckli mit einem blanken
Fünfliber einhacken ließ. Die Ueberraschung des so bedachten
Soldaten wird «echt» sein, wenn er seinen «Hanf» anschneidet.

Oer Erla-Patent-Laufputzer
Im langen Aktivdienst, wo der Karabiner des Wehrmannes

und die Faustfeuerwaffe von Pistolen- und Revolvertragenden
sehr viel mit Regen und Nebel in Berührung kommen, ist gründliche

Reinigung derselben außerordentlich wichtig. Das Beste,
was auf dem Gebiete von Laufreinigern bisher konstruiert worden

ist, ist unstreitig die Erfindung des Solothurners V. Er-
lacher, der Erla-Patent-Laufputzer. Die Bürste dieses
Laufputzers

_

ist in genauer Uebereinstimmung mit den Laufzügen
konstruiert, so daß letztere sowohl beim Putzen wie auch beim
Fetten und Entfetten mit aller Gründlichkeit erfaßt werden.
Die Handhabung ist außerordentlich einfach und leicht; jedes
anstrengende Hin- und Herziehen wie mit der Putzschnur fällt
dahin. Die Gutachten von Instruktions- und Schießoffizieren,

Waffenkontrolleuren, Büchsenmachern und Schützen lauten
übereinstimmend, daß Erla-Patent-Putzstock und Patent-Putz-
schnur erstklassig seien und allen Anforderungen gerecht zu
werden vermögen. M.

Literatur
De geischtig Brotsack I vom Gobi Walder. Drei-Tannen-

Verlag Zürich, 1939.
Die Gedichte in Zürcher Mundart beschäftigen sich mit den

heiteren und ernsten Seiten des schweizerischen Soldatenlebens

und wollen «dem gsunde Soldategeischt» Nahrung
geben. Dieses Ziel werden sie vor allem erreichen, wenn sie

vorgetragen werden; denn dann kommt ihre einfache und
eindrückliche Sprache wohl am besten zur Geltung. Der
Verfasser wünscht von seinen Kameraden Stoff zur Fortsetzung.
Daran wird es nicht fehlen.

Bücherdienst der Sektion Heer und Haus.

Schweizer Kriegsgeschichte, herausgegeben vom Eidg.
Militärdepartement.

Dieses Standardwerk wird zum reduzierten Preis von
Fr. 20.— für alle vier Bände abgegeben. Bestellungen sind zu

richten an das Militärdruckschriftenbüro, Bern.

Bei KOPFWEH, RHEUMA, ZÄHNWEH
hilft dem Wehrmann das Schweizer Praparat

in allen Apotheken. 12 Tabl Fr.1.8<
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